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Ein Theil der großartigen Anlage diente auch in der That als Caferne fiir die
Prätorianer-Leibwache. Fig. 432 173) giebt den reitaurirten Grundrifs der Palaf’t-
anlage wieder.

Indem wir betreff diefes Bauwerkes auf Theil II, Bd. 2 diefes »Hundbuches» (Art. 306, S. 294)

verweilen, fei hier bemerkt, dafs die via quinlana des Lagers hier unterdrückt, die via principalis

(hier via aufm und via ferrea genannt) in die Mitte gerückt in:. Die porla praetoria des Lagers führt

hier den Namen porta aurea; die por/a

.]emmazm fehlt, weil die ganze Südfeite die

Ilauptt'ront des kaiferlichen Palaftes bildete,

welcher nur einen Zugang, von den Vor-

höfen her, haben follte. In Rücklicht auf

diefe Lage des Palafles hat die Südfeite

auch keine Zwifchenthiirme‚ wie die vier

anderen Seiten des Cafiells aufzuweifen.

Das grofse in fich gefehloffene Vier—

eck, welches dem durch die Goldene Pforte

Eintretenden zur Linken liegt, hält man

für das Soldaten-Quartier.

War bei Dzbcletz'an's Palaft-

anlage offenbar die Form der Ver—

theidigungsfähigkeit die Haupt—

fache, fo fehen wir in Fig. 433

ein ausfchliefslich zu kriegerifchen

Zwecken erbautes Standlager oder

Caftell an der Grenze des Reiches,

eine Stunde nördlich von Homburg

gelegen 474). _ Es bildet ein Viereck

mit abgerundeten Ecken, etwa

220m lang und 148m breit, war

urfprünglich aber wahrfcheinlich

von quadratifcher Anlage und ift

erfl im Laufe der Zeiten (III. bis VI.

Jahrhundert) vergrößert worden.
Abweichend von den bisher betrach—

teten Bauten find bei diefem die permanen-

ten Wohnungen der Befatzung nicht an die

Ringmauer angebaut, fondern müffen, ent-

fprechend der alten Lagereintheilung‚ auf

 

 

 

 

Römifches Caflell bei Homburg‘”).

. l— . G .
dem von der via angularis eingefchloffenen IMO " '

Raume gefiande" haben- Naeh vaifg ”' A. Porta prarlorz'a. !(. Brunnen.

Hoch/elden wäre es möglich, dafs das Ge» B ' Pfi'lcißfllif dulfa. a- V0fhfllle.
bäude ]] (19y8 X 24,5 m), wenn es zwei C. » ) _/im_/lrrz. &. Hof (Im/hmmm}.

‘ {T h . C h 6 M D. . decumana. :. Säulenhalle.

ObergefCho e fltte'eme 0 orte (3 0 ann) F. Praelarium. d, ;. Fufsgeftelle.
beherbergte. Eine zweite Cohorte fand wohl G, „. Wohnungen. ]. f_ Kammer“ und Zelle„

im praetorz'um Unterkommen. Dies wäre !. Sacellum. g- Thum.

aber höchflens eine Sicherheitsbefatzung für

ruhige Zeiten gewefen; die zur Kriegsbefatzung noch erforderlichen — mindeftens 4 — Cohorten wohnten

wahrfcheinlich in Hütten aus ungebrannten Ziegeln, Stampfmauerwerk oder dergleichen‘”).

Bemerkenswerth ift die Sicherung der Thore der römil'chen Standhger und Stadtbefeftigungen

473) Facf.-Repr. nach: DURAND. _]. N. L. Kemer? et }aralléle des !difin': elc. Paris 1809. Pl. 23.

4“) Siehe: KRIEG v. HOCHFELDEN, G. H. Gefchichte der Militär-Architektur in Deutfchland. Stuttgart 1859.

475) Näheres in aus der (neben angegebenen Quelle zu entnehmen.
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durch je 2 Thiirme. Gewöhnlich fpringen die Thürme von der inneren und äußeren Flucht der Ring,
bezw. Stadtmauern vor und find durch zwei Mauern, in welchen die eigentlichen Thoröifnungen befindlich,
verbunden. Ueber das fo entflehende römifche })rapugrzarulzmz fiehe den eben genannten Band diefes »Hand-
buches« (Art. 385, S. 355.)

Die angeführten Beifpiele werden erkennen laffen, auf welchem Wege die alten
Römer cafernenartige Gebäude zu errichten beitrebt waren, und wenn wir uns —
nach den vorhandenen Reiten —— auch kein getreues Bild von diefen Bauwerken
machen können, fo dürfen wir wohl behaupten, dafs die Cafernenbauten, welche der
Wiedererrichtung Ptehender Heere folgten, in jeder Beziehung weit hinter den antiken
Bauwerken fianden. Trotz der vielen Gegenfa'tze im modernen und antiken Leben
überhaupt und in den militärifchen Einrichtungen im Befonderen hätte man doch an
den geräumigen, luftigen, gut erleuchteten Galerien der antiken Bauwerke fell halten
follen, anftatt, wie fo häufig, die Hauptverbindungen als fchmale und zumeift fehr
lange Gänge herzuftellen, die nur an beiden Enden beleuchtet, mithin dunkel, un—
gefund und felbft gefährlich find476).

Ehe wir jedoch die Richtigkeit diefes Urtheiles durch einige charakterif’cifche
Beifpiele moderner Cafemen aus verfchiedenen Perioden belegen und dann weiter
zeigen, wie fchliefslich, nach mehrhundertjährigen Befirebungen, doch Bauwerke
hergeftellt werden find, die den meiften berechtigten Anfprüchen genügen, find
diefe Anforderungen der ]etztzeit und die Elemente, aus welchen, ihnen entfprechend,
jede moderne Caferne zu beitehen hat, eingehender darzulegen.

b) Beftandtheile und Einrichtung.

Die nachfolgenden Erörterungen enthalten an erfter Stelle diejenigen Be-
ftimrnungen über Gröfse, Anzahl, Lage und befondere Einrichtungen der einzelnen
Räume einer Caferne, welche für das Deutfche Reich Geltung haben. Nicht mindere
Beachtung if‘c fodann den entfprechenden öfterreichifch—ungarifchen Vorfchriften zu-
gewendet worden. Bei der Nebeneinanderftellung diefer Normen darf nicht uner-
wähnt bleiben, dafs im Deutfchen Reiche der Cafernenbau Sache des Staates if’c,
die oberften MilitärBehörden alf'o in der Lage find, die Entwürfe zu Neubauten
nach fei‘cen reglementarifchen Satzungen, die dem jeweiligen Stande der Bautechnik
und der Gefundheitswiffenfchaft angepafft find, felbi’c bearbeiten zu laffen, während
in ch’cerreich-Ungarn die Befiellung der Unterkünfte für die Truppen neuerdings
zwar auch eine öffentliche, vom ganzen Lande zu tragende Laf’c geworden if’t, das
Natural-Quartier aber von den Gemeinden (in Einzelwohnungen oder als Caferne)
geficllt werden mufs. Um nun die auf folche Weife Verpflichteten fo viel als möglich
zum Neubau von Cafernen anzuregen — für welche der Staat dann Miethzins
zahlt —— fucht man, erforderlichenfalls, die Kof’tfpieligkeit des Baues durch Herab—
gehcn auf ein Minimum von Anforderungen zu vermindern.

Neben Deutfchland und Oefterreich—Ungarn follen dann, bei Befprechung der
wichtigeren Einrichtungen, auch andere Militärf’taaten Erwähnung finden.

Auf Einzelheiten der Conftruction endlich wird nur einzugehen fein, wenn fie
dem Cafernenbau eigenthümlich und nicht bereits in den allgemeinen Theilen unferes
>»Handbuchcs« berückfichtigt werden find.

“”} Schon Darum! weist (in (einen: Präfix des [(pour tl'rrrchiteciure etc. Bd. 2. Paris 1840. S. 73 u. ff.) darauf hin,
dafs dns feiner Zeit berühmtefte cafernenartige Bauwerk, das Invaliden-Hotel zu Paris, hinfichtlich der Zweckmäl'sigkeit und
Schönheit {einer großen inneren Communicationen, keinen Vergleich mit dem prätorifchen Lager in Rom oder auch nur mit der
kleinen Cnferne zu l’ompeji nushalte.
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I) Wohnräume.

Die Zimmer für die gemeinfame Unterkunft der Mannfchaft follen, wenn fie

fowohl als Wohn-, wie als Schlafzimmer dienen müffen, für jeden Gemeinen wenig-

Pcens 4,5 qm Grundfläche und 15 bis 16 cbm Luftraum —— Minimum in Oef’cerreich-

Ungarn 15,3 cbm — gewähren, allerdings einfchliefslich der Betten, des Ofens und

der übrigen Geräthfchaften, aber ausfchliefslich der Fenfternifchen. Hierbei wird

eine Zimmerhöhe von wenigf’cens 3,50 m vorausgefetzt.

Bei einer Belegftärke von weniger als 10 Mann darf in Oefterreich-Ungarn die

Zimmerhöhe geringer, doch keinesfalls unter 3111 fein. Für jeden Unteroffizier,

welcher in einem Gemeinzimmer untergebracht lfl', find (wegen Auffiellung des ihm

gebührenden Tifches) 6,2 qm Grundfläche zu rechnen.

Die neueren englifchen Cafernen follen 17 cbm Raum auf den Kopf gewähren.

In den feit 1872 erbauten franzöfifchen Cafernen (Upe*s du génie) entfallen nur 12,5

bis 14,10 cbm auf den Mann; Ingenieur Talle! dagegen will in feinen eingefchoffigen

Cafernen (fiehe unter d, 5) wenigftens 25 <_lbm dem Manne zutheilen.

Die vorgenannten Raumgröfsen beziehen fich, wie fchon erwähnt, auf Zimmer,

die fowohl Wohn-, als Schlafräume find. Dafs aber Vieles, in erfter Linie die Rück-

ficht auf Gefundheitspflege, für die Trennung der Wohn- und Schlafräume fpricht,

wird allgemein anerkannt, und es if’r nur der Koflenpunkt, der fich diefem aufser-

ordentlichen Fortfchritte zumeift noch entgegeni’cellt. Wenn allerdings die Gewährung

von Schlaffälen gleich bedeutend fein müffte mit der Verdoppelung der bisherigen

Wohnräume, fo müfften auch die Baukof’cen eine [ehr beträchtliche Steigerung

erfahren.

Aber es giebt einen Mittelweg, der allen billigen Anforderungen entfprechen

dürfte, und den man in den neueren lächfifchen Cafernen eingefchlagen hat. Man

vergröfsert den Raum für die gemeinfchaftlich wohnenden Mannfchaften nur um

etwa das 0,4—fache für den Kopf —— von 16 cbm auf ungefähr 22,5 cbm — und theilt

letztere fo, dafs ca. 9,5 cbm auf den Wohnraum, 13 cbm auf den Schlafraum kommen.

Erwägt man nun, dafs diefe 13 cbm in dem Augenblicke, da fich der Mann zum

Schlafen niederlegt, noch wirklich reine, unverdorbene Luft find, während in dem

Zimmer für Alles bis dahin fchon eine Anzahl Perfonen fich aufgehalten, gegeffen,

getrunken, geraucht, vielfach Staub erzeugt, daneben auch brennende Lampen die

Luft an Verbrennungsproducten bereichert, an Saueritoff aber ärmer gemacht haben;

fo kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs 13 cbm Luft des Schlaffaales gefundheits-

zuträglicher find, als 16 cbm Wohnf’tubenluft. Andererfeits find die 9,5 cbm der Wohn-

Ptube ganz unbedenklich für ausreichend zu erachten, weil die Bewohnerfchaft während

der Tagesftunden nur äufserf’c felten und nie auf lange Zeit vollzählig anwefend

fein wird; befonders dann nicht, wenn die Wohnräume durch Speifefzile und Wafch-

Locale entlaf’tet find.

. Wenn die Mannfchaftszimmer ihre gröfste Abmeffung nach der Tiefe des Ge-

bäudes erhalten, fo gilt für deutfche Cafernen als zuläffig gröfste Länge 10m; für

öfterreichifche Cafernen iii diefes Mafs nur zu gef’tatten, wenn die Zimmer an beiden

Schmalfeiten Fenfler haben. Es genügt jedoch, wenn eine diefer kürzeren Seiten eine

Aufsenmauer ift, ihre Fenf’cer alfo unmittelbar in das Freie gehen; die Fenf’ter der

entgegengefetzten Seite können auf einen Gang fehen. Zimmer, deren Fenf’cer nur

in einer Langwand oder in einer folchen und in einer Stirnwand angebracht find,

follen in Oefierreich-Ungarn höchftens 6,5om Tiefe erhalten. Reicht endlich ein

434-
Mannfchafts-

zimmer.
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Zimmer durch die ganze Tiefe des Gebäudes, fo dafs es Fenlter in zwei einandergegenüber liegenden Aufsenmauern erhalten kann, fo ii’t eine Tiefe bis 15m zuläffig.In allen diefen Fällen wird ferner vorausgefetzt, dafs die Summe der Fenfterflächenwenigftens dem 8. Theile der Zimmergrundfläche gleich fei.
Länge und Breite der Mannfchafts-Wohnzimmer find endlich auch noch mitRückficht auf die Benutzungsfähigkeit der Wände fiir Aufftellung von Schränkenund Bettftellen zu bef’dmmen. In keinem Falle dürfen durch diefe Möbel Fenf’cerverfetzt oder unzugänglich gemacht werden. Ein Mannfchaftsfchrank in deutfchenCafernen ift 78,5 cm breit und 44,5 cm tief; die eiferne Bettftelle hat 1,915 m Länge undebenfalls die Breite von 0,785 m. Die öfterreichifche Bettftelle ii’c 25mm kürzer und5mm breiter. Die Betten follen wenigftens 160m von der Wand abf’tehen, dürfenpaarweife bis auf man einander genähert werden; zwifchen den Bettpaaren mufsaber ein Zwifchenraum von 40 bis 48 cm bleiben.
Noch zweckmäfsiger if’t in englifchen Cafernen der Abitand der Betten voneinander auf ca. 606111 feft gefetzt.

‘Die Zahl der in einem Zimmer unterzubringenden Mannfchaften wird in neuerendeutfchen Cafernen, wenn die Wohnftuben auch als Schlafräume dienen, zumeiftauf 10 bis 12 befchränkt; doch kommen in jeder Caferne einige gröfseren Zimmerbis etwa 20 Mann Belegftärke vor. Bei Trennung der Wohn- und Schlafräumekann man in diefer Beziehung, ohne Uebelf’tände befürchten zu müffen, noch weitergehen. In Frankreich und England zeigt fich jetzt das Befireben, das Viertel oderdie Hälfte der Mannfchaft einer Compagnie oder den vierten Theil einer Schwadronin einem Gelaffe unterzubringen, alfo etwa 25 bis 40 Infanteriften oder 25 bis30 Cavalleriften und Artilleriften.
Die älteren Cafernen weifen auch hier grofse Verfchiedenheiten auf. In den franzöfifchen Cafernen,welche unter dem zweiten Kaiferreiche entftanden‚ herrfchen die fehr grofsen Zimmer, bis 21154 MannFaffungsvermögen, vor (fiehe unter d, 5).

Z_435. Den Feldwebeln, Oberfeuerwerkern und in gleichem Range ftehenden höheren"E:?“ Unteroffizieren, fo wie den Rofsärzten und Unterärzten gebührt im Deutfchen ReicheFeldwebt" eine Stube von 22qm und eine Schlafkammer von 15qm. In der öfterreichifch—em ungarifchen Armee dagegen haben diefe Claffen, fo weit fie nicht etwa zu den Ver-heiratheten gehören, nur Anfpruch auf eine Stube von 18 bis 2qu Grundfläche.7_436- Fähnriche, Vicefeldwebel etc., desgleichen Büchfenmacher und Sattler der“E,?“ deutfchen Armee bekommen Einzelftuben von 15 bis 18 qm oder werden zu jeFähnrichc zweien in Stuben von 22 qm untergebracht; den genannten Handwerkern find über—% dies Werkf’c'a'tten anzuweifen (fiehe Art. 455). In Oei’cerreich-Ungarn hält eine für2 Unteroffiziere beftimmte Stube nur 14 bis 18qm, eine folche für einen einzelnenUnteroffizier aber wenigf’cens 10 qm.
_437- Den übrigen Unteroffizieren ift, fo fern fie gemeinfam, aber von der Mann—‚Özjz‚lxägrc fchaft getrennt, untergebracht werden, in Deutfchland etwa das 11/2- bis 2-fache des(Es:; auf einen Gemeinen kommenden Raumes, in Oef’terreich-Ungarn 6,2 qm pro Kopf zu‘ ‘ gewähren.

w }438- Verheirathete Unteroffiziere der deutfchen Armee erhalten Stube und Kammer[ „;;‚Ziiüfjm von 22, bezw. 8qm; dabei ift ihnen eine Kocheinrichtung zu verfchaffen. In Oefler-Unm- reich-Ungarn hat der Verheirathete Anfpruch auf eine Stube von 18 bis 24(1m und°müm‘ eine Küche von 12 bis 17f1m.
Dergleichen Wohnungen für Verheirathete find in Deutfchland bis 3 fur jede
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Compagnie, in Oef’cerreich-Ungarn eine für jede Compagnie und einige beim Stabe

(beim Infanterie-Regimentsflabe z. B. 4) herzuf’cellen.
In Deutfchland foll, in der Regel, von jeder cafernirten Unterabtheilung (Com-

pagnie, Schwadron, Batterie) I Subaltern-Offizier in der Caferne wohnen; in Oefter-

reich-Ungarn ift dies wenigf’cens bei der Cavallerie und Artillerie einzuhalten, während

bei den Fufstruppen und dem Train die Befchränkung auf einen Offizier für 2 Unter-

abtheilungen unter Umftänden zuläffig if’c. Für Truppenkörper vom Bataillon auf-

wärts foll in beiden Staaten, wo möglich, eine Hauptmanns— (Rittmeifters-) Wohnung

in der Caferne vorhanden fein.
Ein Lieutenant erhält in deutfchen Cafernen eine Stube von 25 qm, eine Kammer

von 8 qm und eine eben fo grofse Gefindef’rube, der berittene Offizier aufserdem eine

Reitzeugkammer von (Will; der Hauptmann hat eine zweite Wohnftube von oben
angegebener Gröfse. In Oefterreich-Ungarn gewährt man dem Subaltern-Offizier ein

Zimmer von 25 bis 31 qm, ein desgleichen von 18 bis 24%! und eine Küche von

12 bis 17 qm; der Hauptmann dagegen hat zwei Zimmer erftgenannter Gröfse, eines
zweiter Gröfse, eine Kammer von 13 bis 17 qm und eine Küche von 18 bis 24<1N.

Diefe geräumigen öfierreichifchen Offiziers-Wohnungen, für Unverheirathete —

follte man meinen — überflüffig grofs, als Familienwohnung betrachtet aber nicht

grofs genug, müffen die Gefammtkoften eines Cafernenbaues offenbar ungünftig be—

einfluffen, find aber in Oefterreich von Alters her üblich und fcheinen als unentbehr—

lich angefehen zu werden. Sie bilden einen Parken Gegenfatz zu dem Wohnunga

gebührnifs englifcher Offiziere. Der englifche Lieutenant und Hauptmann hat,

abgefehen von der Dienerftube, nur Anfpruch auf ein einziges Zimmer von 26,75‘1m
Gröfse; der Stabsoffizier im Regiment mufs fich mit 2 folchen Zimmern begnügen,

und erft dem Regiments-Commandeur wird eine vollfiändige Wohnung von 4 gröfseren

Zimmern (zu je 33,4 qm), 2 Kammern, 2 Dienerfluben, Küche, Speifekammer,

Keller etc. gewährt.

Ein deutfcher Cafernenlnfpector erhält 2 Zimmer von der Gröfse der Offiziers-

Zimmer, 2 Kammern von je 1261m und eine kleine Küche. Für feine dienf’tlichen
Functionen find ihm Unterbringungsgelaffe für Haus- und Wirthfchafts—Geräthe zu

überweifen.

Eine Cafernenwärter-Wohnung belteht in Deutfchland aus Stube und Kammer
von 15, bezw. 8qm. Von derfelben Gröfse ift die Wohnung des etwa vorhandenen

Marketenders. Der Gebäude-Auffeher der öfterreichifchen Caferne erhält, wenn er

verheirathet ift, eine Unteroffiziers—Wohnung, anderenfalls ein Unteroffiziers—Zimmer

(10 bis 18%!)
Wird die Offiziers-Speifeanflalt einer deutfchen Caferne von einem nur zu

diefem Zwecke angenommenen Oekonomen betrieben, fo erhält diefer eine Wohn—

ftube von 22 qm und eine Gefindeftube gleicher Gröfse.

2) Küchen und Speife-Anftalten.

Von der urfprünglichen Einrichtung, dafs jede Stuben-Kameradfchaft ihre

Nahrungsmittel felbft zubereitete, ift man zwar allgemein fchon feit längerer Zeit
abgegangen, indem man gröfsere Küchen für eine oder mehrere Unterabtheilungen

heritellte; den nahe liegenden Schritt aber, den gemeinfamen Küchen auch gemein-

fame Speiferäume beizufügen, hat man, aus übel angebrachter Sparfamkeit, noch

keineswegs allgemein gethan.
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